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Suggestion for amendment of Article : I-4

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel I-4: Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung

(1) Der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die
Niederlassungsfreiheit werden innerhalb der Union und von der Union gemäß dieser Verfassung
gewährleistet.

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieser Verfassung ist in ihrem Anwendungsbereich
jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

(3) Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieser Verfassung ist in ihrem
Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen des Geschlecht, der Rasse, der
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der
Religion oder Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung verboten

Explanation (if any) :

Ziel der Union ist nicht nur die Beseitigung der Diskriminierungen aufgrund der
Staatsangehörigkeit. Gemäß dem Titel dieser Bestimmung sollten hier alle von der Union
verfolgten Gleichstellungsziele als Diskriminierungsverbot aufgeführt werden.
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